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Schalltechnisches Gutachten im Rahmen der Verfahren zur 100. Änderung 
des Flächennutzungsplanes sowie zur Aufstellung des Bebauungsplanes  
Nr. 426 „Waldsiedlung Ost“ der Stadt Rheda-Wiedenbrück  
(Aktenzeichen BLP-21 1148 01 vom 06.12.2021) 
Hier: Hubschrauberlandeplatz 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

die Stadt Rheda-Wiedenbrück führt derzeit Verfahren zur 100. Änderung des Flächennutzungsplanes sowie 

zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 426 „Waldsiedlung-Ost“ mit dem Ziel durch, ein allgemeines 

Wohngebiet (WA) auszuweisen.  

 

Ostnordöstlich des Plangebietes befindet sich in ca. 315 m Entfernung der Hubschrauberlandeplatz der Heli-

kopter Geschäftsreisen GmbH. Auf diesem Hubschrauberlandeplatz darf gemäß der Genehmigung aus-

schließlich tags gelandet und gestartet werden. Zudem dürfen für die Starts und Landungen nur die Flug-

schneisen nach Osten und Norden genutzt werden.  

 

Dieses bedeutet, dass in der kritischen Nachtzeit keine Starts und Landungen erfolgen und dass Starts und 

Landungen nicht über das Plangebiet hinweg erfolgen, sondern nur in entgegengesetzter Richtung.  
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Da zudem der Hubschrauberlandeplatz in Einklang mit den Immissionsschutzrechten des dem Hubschrau-

berlandeplatz deutlich näher gelegenen Wohngebietes „Lintel- Dorfkern“ betrieben wird, kann davon ausge-

gangen werden, dass auch in dem geplanten Wohngebiet „Waldsiedlung-Ost“ keine unzulässigen Immissio-

nen durch den Hubschrauberlandeplatz verursacht werden.  

 

Zudem wird der Betrieb des Hubschrauberlandeplatzes nicht durch das geplante Wohngebiet eingeschränkt.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. 
Der Sachverständige 
Dipl.-Met. York von Bachmann 
(Digitale Version – ohne händische Unterschrift gültig)       
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